
Artikel 125 
Änderung der Reisegebührenvorschrift 

Die Reisegebührenvorschrift, BGBl. Nr. 133/1955, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 153/2009, wird wie folgt geändert: 

1. § 3 lautet: 

„§ 3. Tritt während einer nicht mehr als 30 Tage dauernden Dienstreise oder Dienstzuteilung eine Änderung 
der in diesem Bundesgesetz in Eurobeträgen festgesetzten Tarife in Kraft, so sind die nach diesen Tarifen zu 
bemessenden Reisegebühren für die gesamte Dauer der Dienstreise oder Dienstzuteilung nach dem zum 
Zeitpunkt der Beendigung der Dienstreise oder Dienstzuteilung geltenden Tarif zu berechnen.“ 

2. In § 4 Z 1 wird nach dem Wort „Dienststelle“ die Wortfolge „bzw. in den Fällen des § 5 Abs. 1 zweiter Satz 
der Wohnung“ eingefügt. 

3. Dem § 5 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Im Dienstauftrag kann jedoch festgelegt werden, dass die Wohnung als Ausgangspunkt bzw. Endpunkt der 
Dienstreise anzusehen ist, wenn dadurch niedrigere Reisegebühren anfallen.“ 

4. In § 5 Abs. 3 wird nach dem Wort „Dienststelle“ die Wortfolge „bzw. Wohnung“ eingefügt. 

5. Die §§ 7 und 8 lauten: 

„§ 7. (1) Die Beamtin oder der Beamte hat bei Eisenbahnfahrten Anspruch auf Ersatz der Kosten für 
 1. die Benützung der zweiten Wagenklasse, 
 2. die Benützung allenfalls zuschlagspflichtiger Züge gegen Nachweis und 
 3. eine Platzreservierung gegen Nachweis. 

(2) Der Beamtin oder dem Beamten gebührt gegen Nachweis der Ersatz der Kosten für die erste 
Wagenklasse nur dann, wenn die vorgesetzte Dienststelle bestätigt, dass die Benützung der ersten Wagenklasse 
im Dienstinteresse liegt. 

(3) Der Beamtin oder dem Beamten sind für Eisenbahnfahrten entweder die entsprechenden Fahrausweise 
oder, wenn dies zweckmäßiger und die Vollziehbarkeit sichergestellt ist, sonstige Tarifermäßigungen zur 
Verfügung zu stellen. Auf Verlangen der Beamtin oder des Beamten ist der Gegenwert der Fahrtkosten unter 
Berücksichtigung der nach dem ersten Satz in Betracht kommenden Tarifermäßigungen auszuzahlen. Die 
Fahrtauslagen für die Benützung der Eisenbahn sind damit abgegolten. Allfällige Ansprüche auf Ersatz von 
Nebenkosten wie Liege- oder Schlafwagengebühren oder Beförderungskosten für Reise- oder Dienstgepäck 
werden davon nicht berührt. 

§ 8. Für Schifffahrten gilt § 7 mit der Maßgabe, dass die Besonderheiten des Schiffsverkehrs den jeweils 
entsprechenden Besonderheiten des Eisenbahnverkehrs gleichzuhalten sind.“ 

6. § 10 Abs. 3 lautet: 

„(3) Die besondere Entschädigung gemäß Abs. 2 beträgt: 
 1. für Motorfahrräder und Motorräder je Fahrkilometer.........................0,24 € 
 2. für Personen- und Kombinationskraftwagen je Fahrkilometer......... 0,42 €“ 

7. § 10 Abs. 4 lautet: 

„(4) Für jede Person, deren Mitbeförderung in einem Personen- oder Kombinationskraftwagen dienstlich 
notwendig ist, gebührt ein Zuschlag von 0,05 € je Fahrkilometer.“ 

8. § 10 Abs. 7 entfällt. 

9. § 11 Abs. 1 zweiter Satz lautet: 

„Das Kilometergeld beträgt für die auf solche Art zurückgelegten Wegstrecken 0,38 € je Kilometer.“ 

10. § 12 Abs. 3 entfällt. 

11. In § 12 Abs. 5 zweiter Satz wird der Strichpunkt durch einen Punkt ersetzt und entfällt der zweite Halbsatz. 

12. § 13 Abs. 1 lautet: 

„(1) Die Reisezulage umfasst 
 1. die Tagesgebühr 
 a) nach Tarif I in der Höhe von 26,4 € oder 



 b) nach Tarif II in der Höhe von 19,8 € und 
 2. die Nächtigungsgebühr in der Höhe von 15 €.“ 

13. In § 13 Abs. 7 wird der Ausdruck „350%“ durch den Ausdruck „600%“ ersetzt. 

14. Dem § 16 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

„(6) Soweit im Dienstauftrag festgelegt wurde, dass die Dienstreise von der Wohnung anzutreten oder zu 
beenden ist (§ 5 Abs. 1), sind die Abs. 1 bis 5 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Dienststelle 
die Wohnung tritt.“ 

15. In § 22 Abs. 1 wird der Punkt am Ende des zweiten Satzes durch einen Beistrich ersetzt und dem zweiten Satz 
folgende Wortfolge angefügt: 

„spätestens aber nach Ablauf des 180. Tages der Dienstzuteilung.“ 

16. § 22 Abs. 2 Z 2 lautet: 
 „2. ab dem 31. Tag der Dienstzuteilung 50% der Tagesgebühr nach Tarif I und der Nächtigungsgebühr nach 

§ 13.“ 

17. Dem § 22 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

„(8) In Dienstbereichen, in denen es in der Natur des Dienstes liegt, dass die Dauer der vorübergehenden 
Dienstzuteilung 180 Tage überschreitet, gebührt der Beamtin oder dem Beamten die Zuteilungsgebühr gemäß 
Abs. 2 während der gesamten Dauer der Dienstzuteilung.“ 

18. In § 24 erster Satz wird der Ausdruck „mit Anspruch auf Kinderzulage“ durch den Ausdruck „ , die mit 
ihrem Kind, Wahl-, Pflege- oder Stiefkind im gemeinsamen Haushalt leben,“ ersetzt. 

19. § 24 letzter Satz lautet: 

„Auf das Familienmitglied sind die §§ 7 und 8 anzuwenden.“ 

20. In § 25c Abs. 1 wird die Wortfolge „in die der Beamte nach § 3 Abs. 1 eingereiht ist“ durch die Wortfolge „in 
die die Beamtin oder der Beamte nach § 3 Abs. 1 in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung 
einzureihen gewesen wäre“ ersetzt. 

21. § 25d Abs. 3 entfällt. 

22. § 30 Abs. 1 und 2 lautet: 

„(1) Der Beamtin oder dem Beamten sind die Kosten für die Verbringung des Übersiedlungsgutes vom 
bisherigen Wohnort in den neuen Wohnort (Frachtkosten) bis zu einem Frachtvolumen von 33 m³ zu ersetzen. 
Dieses Frachtvolumen erhöht sich für jede weitere dem gemeinsamen Haushalt angehörende und mit 
übersiedelnde Person, sofern es sich bei dieser um die Ehegattin oder den Ehegatten oder um ein Kind, Wahl-, 
Pflege- oder Stiefkind der Beamtin oder des Beamten handelt, um jeweils höchstens 50%, für alle mit 
übersiedelnden Personen zusammen insgesamt höchstens um 200%. 

(2) Der Anspruch gemäß Abs. 1 umfasst auch die Kosten der üblichen Verpackung, einer angemessenen 
Versicherung des Übersiedlungsgutes und allfällige Zu- und Abstreifkosten.“ 

23. In § 35d Abs. 3 wird die Wortfolge „der der Ehegattin“ durch die Wortfolge „der Ehegattin“ ersetzt. 

24. In § 39 Abs. 1 werden die Z 1 bis 3 durch folgende Z 1 und 2 ersetzt: 
 „1. Dienstzuteilungen bis zu 24 Stunden und Dienstreisen, jeweils im politischen Bezirk, wenn jedoch ein 

über den politischen Bezirk hinausgehender Überwachungsrayon festgesetzt ist, im Überwachungsrayon 
oder 

 2. Dienstverrichtungen im Dienstort“ 

25. § 41 lautet: 

„§ 41. Abweichend von §§ 7 und 8 haben Beamtinnen und Beamte des Wachkörpers Bundespolizei, die bei 
einer Einlieferung oder Vorführung die Eisenbahn oder ein Schiff zu benützen haben, dies in der niedrigsten 
Wagen- oder Schiffsklasse zu tun. Die Reisekostenvergütung für die Rückreise nach der Einlieferung oder 
Vorführung hat nach §§ 7 und 8 zu erfolgen.“ 

26. § 48 lautet: 

„§ 48. Abweichend von §§ 7 und 8 haben Strafvollzugsbedienstete an Justizanstalten, die bei einer Eskorte 
die Eisenbahn oder ein Schiff zu benützen haben, dies in der niedrigsten Wagen- oder Schiffsklasse zu tun. Die 
Reisekostenvergütung für die Rückreise nach Durchführung der Eskorte hat nach §§ 7 und 8 zu erfolgen.“ 



27. § 49a Abs. 2 zweiter Satz lautet: 

„Die Festsetzung der Reisezulage hat in der Verordnung je nach Art der Schulveranstaltung bzw. Veranstaltung 
in einheitlichen Sätzen zu erfolgen, wobei vom Betrag der Tagesgebühr des Tarifes I auszugehen ist.“ 

28. § 74 samt Überschrift lautet: 

„Vertragsbedienstete 

§ 74. (1) Dieses Bundesgesetz ist – mit Ausnahme des § 27 Abs. 2 – auch auf die Vertragsbediensteten nach 
§ 1 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 anzuwenden. 

(2) § 25c Abs. 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des § 3 Abs. 1 in der bis zum 
31. Dezember 2010 geltenden Fassung § 74 in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung tritt.“ 

29. In § 74a entfällt das Zitat „§ 22 Abs. 2 Z 2 lit. a sublit. aa und lit. b,“ 

30. § 75a lautet: 

„§ 75a. (1) Der Beamtin oder dem Beamten bzw. der oder dem Vertragsbediensteten stehen 
Reisekostenvergütungen und Reisezulagen in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Fassung dieses 
Bundesgesetzes zu, wenn die Dienstreise vor dem 1. Jänner 2011 angetreten wurde. 

(2) Die §§ 3, 13, 22 und 74, jeweils in der Fassung vor Inkrafttreten des Budgetbegleitgesetzes 2011, 
BGBl. I Nr. 111/2010, sind auf Dienstzuteilungen weiterhin anzuwenden, bei denen die Ankunft im 
Zuteilungsort vor dem 1. Jänner 2011 lag.“ 

31. § 77 Abs. 28 zweiter Satz entfällt. 

32. Dem § 77 werden folgende Abs. 32 und 33 angefügt: 

„(32) § 35d Abs. 3 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, tritt mit 1. Jänner 
2010 in Kraft. 
(33) § 3, § 4 Z 1, § 5 Abs. 1 und 3, § 7, § 8, § 10 Abs. 3 und 4, § 11 Abs. 1 zweiter Satz, § 12 
Abs. 5, § 13 Abs. 1 und 7, § 16 Abs. 6, § 22 Abs. 1, 2 und 8, § 24 erster und letzter Satz, 
§ 25c Abs. 1, § 30 Abs. 1 und 2, § 39 Abs. 1, § 41, § 48, § 49a Abs. 2 zweiter Satz, § 74 samt 
Überschrift, § 74a und § 75a in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I 
Nr. 111/2010, treten mit 1. Jänner 2011 in Kraft. § 10 Abs. 7, § 12 Abs. 3, § 25d Abs. 3 und 
§ 77 Abs. 28 zweiter Satz treten mit Ablauf des 31. Dezember 


